
Jahrgangsstufe:

Tutor:

Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen GFS

§ (3): Pflicht des Schülers/Schülerin: 

Zusätzlich [zu den Klausuren] sind gleichwertige

Name des Schülers (Druckbuchstaben) Leistungsfeststellungen in drei Fächern seiner/ihrer Wahl [anzufertigen].

Begründung der GFS durch die Bildungsziele: 

Stärkung der Eigeninitiative, Selbständigkeit und Kreativität.

1. GFS
muss bis Ende des 3. Halbjahres gehalten werden.

Fach: Thema:

Fachlehrer:

Datum & Unterschrift

2. GFS
muss bis Ende des 3. Halbjahres gehalten werden.

Fach: Thema:

Fachlehrer:

Datum & Unterschrift

3. GFS
muss bis Ende des 3. Halbjahres gehalten werden.

Fach: Thema:

Fachlehrer:

Datum & Unterschrift


